
Vorwort zur achten Auflage des vierten Bandes.

In dem vorliegenden vierten Bande sind die Titel 10 bis 12 von dem 
Geh. Justizrath Professor Dr. Hinschius und die übrigen Titel von Titel 13 
an von dem Regierungsrath Vierhaus bearbeitet worden. Der Druck der Titel 
10 bis 12 ist, nachdem er im Anfang des Jahres 1884 begonnen, im Herbst 
desielben bereits vollendet gewesen, hat aber dann, um erst die früheren Bände 
zum Abschluß zu bringen, Wirt werden müssen. Dadurch sind zu den gedachten 
Titeln, namentlich mit Rücksicht auf die inzwischen erlassenen Gesetze für die 
evangelische Kirche und vor allem auf das tief einschneidende kirchenpolitische Gesetz 
vom 21. Mai 1886, dessen Abänderungen allerdings nur kurz hervorgehoben werden 
konnten, eine Reihe von Nachträgen erforderlich geworden.




